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1
Anlage und Methode der
WSI-Befragung

Zum dritten Mal hat das WSI im Verlauf
des Sommers 2002 in allen Wirtschaftsbe-
reichen und Regionen Deutschlands Be-
triebs- und Personalräte befragt – nach der
ersten und der zweiten Befragung zur Jah-
reswende 1997/98 und 1999/2000. Genau-
er gesagt: zum dritten Mal ist an betrieb-
liche Interessenvertretungsgremien ein in
seinen Kernfragen weitgehend unverän-
derter schriftlicher Fragebogen per Post
verschickt worden, um ihre betrieblichen
Rahmenbedingungen und Herausforde-
rungen zu erfassen.1 Diese so genannte
Hauptbefragung ist zu unterscheiden von
inzwischen auch durchgeführten WSI-
Sonderbefragungen bei Betriebs- und Per-
sonalräten sowie auch anderen Personen,
die einem inhaltlich enger umgrenzten
Thema gelten.2

Angeschrieben wurden Betriebe und
Dienststellen, die mindestens 20 Beschäf-
tigte und in jedem Fall einen Betriebs- oder
Personalrat haben sollten. Da das dazu ver-
wendete Adressmaterial aber teilweise we-
der ausreichende noch aktuelle Informa-
tionen über die Betriebsgröße noch über
die Existenz einer Interessenvertretung ent-
hält, wurden ungewollt auch kleinere Be-
schäftigungseinheiten und vor allem Be-
triebe ohne Vertretungsgremien ange-
schrieben. Der Rücklauf der Fragebögen
stammt jedoch nur aus Betrieben und
Dienststellen mit einer Interessenvertre-
tung im Sinne von Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) und Bundespersonalver-
tretungsgesetz (BPersVG). Diese Zielgrup-
pe macht nach Angaben der letzten Welle

bung der WSI-Befragung vom ursprüng-
lich geplanten Feldbeginn zur Jahreswende
2001/2002 auf den Frühsommer 2002 ver-
anlasst. Zeitpunkt bezogene Fragen im Fra-
gebogen sind deshalb mit Mitte 2002 in
Verbindung zu bringen, Zeitraum bezoge-
ne Fragen stellen explizit auf den Zeitraum
von Anfang 2000 – dem Befragungszeit-
punkt der zweiten Hauptbefragung – bis
Mitte 2002 ab. Damit wird aus gesamtwirt-
schaftlicher Perspektive ein Zeitrahmen
eingefangen, der im Verlauf des Jahres 2000
noch von Wachstumstendenzen gekenn-
zeichnet ist, aber ab 2001 schon Ab-
schwungbewegungen aufweist. Dieser
„heterogene“ ökonomische Hintergrund
macht die Ergebnisinterpretation schwieri-
ger als eine eindeutige bzw. einheitliche
Konjunkturentwicklung im zeitlichen Be-
obachtungsfenster.
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Die WSI-Befragung belegt erneut einen anhaltenden und von den betrieblichen Interessenvertretungen ganz unterschiedlich bewäl-
tigten Problemdruck. Zur Problemlösung kann das neue Betriebsverfassungsgesetz mangels Umsetzungszeit, aber auch mangels Hand-
lungsmöglichkeit (bisher) wenig beitragen. Trotzdem bestätigen die Befragungsergebnisse wieder eine öffentlich häufig unterschätz-
te „Kultur“ der Mitbestimmung zwischen den Betriebsparteien. Diese kann bei allen Schwierigkeiten im Detail als insgesamt intensiv
und lebendig gelten, ist aber durch verschiedene Erosionstendenzen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene nicht ungefährdet.

des IAB-Betriebspanels – einer jährlichen
repräsentativen Befragung der Arbeitgeber-
seite, die auch die betriebliche Existenz ei-
nes Betriebs- oder Personalrats erkundet3 –
12 % aller privatwirtschaftlichen Betriebe
und rund 75 % aller Dienststellen im Öf-
fentlichen Dienst aus. Gemessen an den
darin beschäftigten ArbeitnehmerInnen ist
der Zielbereich in der Privatwirtschaft al-
lerdings wesentlich größer; in den genann-
ten 12 % der Betriebe mit Betriebsrat sind
49 % aller ArbeitnehmerInnen in betriebs-
ratsfähigen Betrieben (ab 5 Beschäftigte)
tätig, in den erwähnten 75 % der Dienst-
stellen rund 95 % aller Beschäftigten in
personalratsfähigen Dienststellen.

Wesentliche Unterschiede in der Befra-
gungsstruktur von einerseits Betriebsräten
und andererseits Personalräten hat es 2002
wie bei den früheren WSI-Befragungen
nicht gegeben. Zugunsten von weiteren ge-
planten Sonderbefragungen und auch zur
Entlastung der Befragten war der diesmal
verschickte Fragebogen allerdings weitge-
hend von aktualitätsbezogenen „ad hoc“-
Fragen freigehalten worden. Eine Aus-
nahme betraf im Betriebsrats-Bogen vom
Sommer 2002 Fragen zu der im Frühjahr
des Jahres vorausgegangenen erstmaligen
Betriebsratswahl auf Basis des reformierten
Betriebsverfassungsgesetzes. Damit sollte
u.a. die Anwendung des neu eingeführten
vereinfachten und beschleunigten Wahl-
verfahrens geprüft werden – während an-
dere Erfahrungen mit dem neuen Betriebs-
verfassungsgesetz eine längere Erpro-
bungs- und Umsetzungspraxis vorausset-
zen und deshalb zukünftigen Sonder-
befragungen vorbehalten sind.

Jedenfalls haben die im Frühjahr 2002
stattgefundenen turnusmäßigen Betriebs-
ratswahlen in Verbindung mit dem neuen
Betriebsverfassungsgesetz eine Verschie-

1 Zum Überblick über die zweite Hauptbefragung
von 1999/2000 siehe Schäfer 2001 und die wei-
teren Beiträge dazu im Schwerpunktheft 2/2001
der WSI-Mitteilungen.

2 So zuerst 1999 zur Reform der damals sog. 630-
DM-Beschäftigungsverhältnisse und ihrer Auswir-
kung in den Betrieben, 2000 zur Arbeit von Inter-
essenvertretungen in Unternehmen der Informa-
tionstechnologie und Software-Herstellung, 2002
zur betrieblichen Kündigungspolitik. Siehe dazu
im einzelnen ISG/WSI 2000, Ahlers/Trautwein-
Kalms 2002, Bielenski u.a. 2003.

3 Siehe zu diesem Befund den Beitrag von Ellguth in
diesem Heft.
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Die Auswahl der angeschriebenen
Adressen („An den Betriebsrat/Personalrat
der Firma/Dienststelle ...“) erfolgte auf
Basis der WSI-Adressdatei aus vorangegan-
genen Befragungen, einem kommerziellen
Firmenadressverzeichnis, zugänglichen
Behördenlisten des öffentlichen Dienstes
und schließlich Adresslisten aus dem ge-
werkschaftlichen Bereich. Letztere sollten
die hohe Ausfallquote bei der Verwendung
von kommerziell verfügbaren Firmen-
adressen senken, die die Existenz eines Be-
triebsrats im Betrieb nicht vermerken und
deshalb bei den früheren Befragungen in
neun von zehn angeschriebenen Betriebs-
fällen den verschickten Fragebogen man-
gels Existenz eines Befragungsgremiums
sinnlos machten. Auch nach den neuesten
verfügbaren Zahlen des IAB-Betriebspa-
nels existiert ein solches Gremium nach
Angaben der Arbeitgeberseite – wie bereits
erwähnt – „nur“ in 12 % aller deutschen
betriebsratsfähigen Betriebe ab fünf Be-
schäftigte. Die Verwendung der gewerk-
schaftlichen Adressen hat die erhoffte Wir-
kung gehabt und zur teilweisen Steigerung
des Rücklaufs trotz gesenkter Gesamtzah-
len bei den versandten Fragebögen beige-
tragen. Positiv beeinflusst war der Rücklauf
auch wie bei den vorangegangenen Befra-
gungen durch eine befragungsübliche
„Mahnaktion“, mit der die angeschriebe-
nen, aber noch nicht reagierenden Be-
triebs- und Personalräte nach einigen
Wochen an die Abgabe eines ausgefüllten
Fragebogens erinnert wurden.

Die Fallzahlen der Rückläufe in der
dritten Hauptbefragung sind gegenüber
der zweiten Befragung bei den Betriebsrä-
ten kräftig erhöht, bei den Personalräten
spürbar gesenkt, aber insgesamt auf einem
ähnlichen Niveau wie 1997/98 oder 1999/
2000 (Tabelle 1). Die effektive Rücklauf-
quote – das ist das Verhältnis von versand-
ten und zurück erhaltenen Fragebögen –
beträgt bei den Betriebsräten insgesamt
13,8 % und bei den Personalräten 16,9 %.
Bei der Quantifizierung des Rücklaufs aus
Betrieben der verwendeten kommerziellen
Adressdatei wurde zu Grunde gelegt, dass
laut IAB-Betriebspanel rund 50 % der Be-
triebe ab 20 Beschäftigte keinen Betriebsrat
haben – hier also die Hälfte der versandten
Fragebögen „verfallen“ ist. Faktisch dürfte
ein größerer Prozentsatz der an diese Be-
triebe verschickten Fragebögen verfallen
sein, weil in der entsprechenden Adress-
auswahl auch Betriebe unter 20 Beschäftig-
te enthalten waren, in denen die Existenz

eines Betriebsrats noch eine deutlich gerin-
gere Wahrscheinlichkeit als 50 % aufweist.
Entsprechend größer fällt die eigentliche
Rücklaufquote bei den Betriebsräten aus.

Der Rücklauf der ausgefüllten Frage-
bögen verteilt sich auf unterschiedliche
Merkmale, von denen die regionale Lage
des Betriebs bzw. der Dienststelle in West-
und Ostdeutschland, die Betriebsgröße,
der Wirtschafts- und Beschäftigungsbe-
reich sowie die Zugehörigkeit zu einem ge-
werkschaftlichen Organisationsbereich in
den Tabellen 1 bis 8 abgebildet sind.

Die Verteilung des Rücklaufs aus Be-
triebs- und Personalräten auf die regionale
Lage bzw. Herkunft hat sich durch Er-
höhung des Ost-Anteils insbesondere bei
den Personalräten noch mehr an die

tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland
angenähert (Tabelle 1). Bei der Verteilung
des Betriebsrats-Rücklaufs auf Betriebs-
größen ist auffällig, dass „mittelständische“
Betriebe zwischen 101 und 500 Beschäftig-
ten in der dritten Hauptbefragung deutlich
stärker vertreten sind als früher (Tabelle 2).
Beim Rücklauf aus den Personalräten ist
dagegen der Fragebogen-Anteil aus Dienst-
stellen mit bis zu 50 Beschäftigten spürbar
gesteigert, im Wesentlichen zu Lasten be-
sonders großer Dienststellen mit über 500
Beschäftigten (Tabelle 5).

Bei der Verteilung des Betriebsrats-
Rücklaufs auf Wirtschaftsbereiche (Tabel-
le 3) ergeben sich ebenfalls Anteilsverände-
rungen im Zeitvergleich. Besonders stark
fallen die Anteilsvergrößerung der Berei-

Tabelle 1: Fallzahlen1) der WSI-Befragung und ihre Verteilung auf 
Regionen

1997/1998 1999/2000 2002
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

Betriebsräte insgesamt 1.931 100,0 1.390 100,0 1.730 100,0  
– Westdeutschland 1.694 87,7 1.142 82,2 1.418 82,0  
– Ostdeutschland 209 10,8 248 17,8 312 18,0  
– keine Angabe zur Region 28 1,5 0 0 0 0  
Personalräte insgesamt 1.025 100,0 1.524 00,0 1.336 100,0  
– Westdeutschland 886 86,4 1.313 86,2 1.056 79,0  
– Ostdeutschland 139 13,6 211 13,8 280 21,0  

1) Anzahl der ausgewerteten Fragebögen
Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)

Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 2: Verteilung der befragten Betriebsräte/Betriebe auf 
Beschäftigtengrößenklassen   

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

bis 50 Beschäftigte 362 18,7 254 18,3 263 15,2  
51 bis 100 Beschäftigte 417 21,6 240 17,3 295 17,1  
101 bis 200 Beschäftigte 349 18,1 206 14,8 325 18,8  
201 bis 500 Beschäftigte 395 20,5 295 21,2 541 31,3  
über 500 Beschäftigte 381 19,7 376 27,1 306 17,7  
Keine Angabe zur Größe 27 1,4 19 1,4 0 0,0  
Insgesamt 1.931 100,0 1.390 100,0 1.730 100,0  

Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung) 
Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 3: Verteilung der befragten Betriebsräte/Betriebe auf 
Sektoren und Branchen   

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

Grundstoffverarbeitung 236 12,2 168 12,1 377 21,8  
Investitionsgüter 536 27,8 353 25,4 278 16,4  
Verbrauchsgüter 310 16,1 180 12,9 179 10,3  
Baugewerbe 99 5,1 94 6,8 61 3,5  
Handel 313 16,2 114 8,2 149 8,6  
Kreditinstitute 148 7,7 80 5,8 66 3,8  
Versicherungen 74 3,8 30 2,2 37 2,1  
Verkehr, Nachrichtenübermittl. 87 4,5 176 12,7 112 6,5  
– darunter: Post, Telekom 41 2,1 48 3,5 26 1,5  
– darunter: Bahn 15 0,8 83 6,0 25 1,4  
Sonstige Dienstleistungen 95 4,9 159 11,4 310 18,1  
– darunter: Software u. DV – – 37 2,7 58 3,4  
Sonstige 21 1,1 27 1,9 71 4,1  
Keine Angabe von Branchen 12 0,6 9 0,6 94 5,5  
Insgesamt 1.931 100,0 1.390 100,0 1.730 100,0  

Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)  
Hans Böckler
Stiftung
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che Grundstoffverarbeitung und sonstige
Dienstleistungen sowie die Anteilsverrin-
gerung des Investitionsgüterbereichs ins
Auge. Die Stärkung des Dienstleistungsbe-
reichs ist vermutlich auch auf die Verwen-
dung des Adressmaterials zurückzuführen,
das vom WSI im Zuge der Sonderbefra-
gung bei Unternehmen der Informations-
technologie und der Software-Entwicklung
beim Projekt DILA gewonnen wurde.4 Auf-
fällig ist auch der starke Anteils-Anstieg der
Betriebsräte, die keine Angaben über die
Branchenzugehörigkeit gemacht haben.
Insgesamt ist dank der relativ breiten Ver-

teilung auf viele Wirtschaftsbereiche auch
eine häufige branchenspezifische Ergebnis-
auswertung möglich – von der die anderen
Beiträge in diesem Heft teilweise Gebrauch
machen, vorausgesetzt eine nötige Fallzahl
wird nicht unterschritten. Ebenfalls mög-
lich ist eine Auswertung nach dem Kriteri-
um „Handwerks-Betrieb“, das im Fragebo-
gen abgefragt wurde.

Dasselbe gilt für die Personalräte ange-
sichts der Verteilung des dortigen Rück-
laufs auf ein ebenfalls breites Spektrum von
Verwaltungs- und Leistungsbereichen des
öffentlichen Dienstes (Tabelle 6). In der

dritten Hauptbefragung ist zudem das
früher sehr starke Anteilsgewicht der Allge-
meinen Verwaltung zugunsten anderer Be-
reiche vermindert; der Rücklauf-Anteil von
35,8 % aus der Allgemeinen Verwaltung
entspricht nahezu deren Beschäftigungsan-
teil am gesamten öffentlichen Dienst. Auch
bei den Personalräten ist übrigens ein deut-
licher Anstieg derjenigen festzustellen, die
keine Angaben zum Verwaltungsbereich
ihrer Dienststelle gemacht haben.

Die Verteilung der Fragebogen-Rück-
läufe auf gewerkschaftliche Organisations-
bereiche wird bei Betriebsräten wie Perso-
nalräten geprägt durch den 2001 vollzoge-
nen Zusammenschluss mehrer Gewerk-
schaften zu ver.di, der die Anzahl der
Organisationsbereiche drastisch verklei-
nert. In Tabelle 4 und 7 sind die neuen Or-
ganisationsverhältnisse der besseren Ver-
gleichbarkeit wegen auch für die früheren
Befragungen zurück gerechnet worden. In
der letzten Befragung von 2002 dominiert
der ver.di-Bereich bei Betriebs- wie Perso-
nalräten entsprechend seiner Mitglieder-
stärke. Allerdings ist bei den Personalrats-
Rückläufen der ver.di-Anteil trotz seiner
Dominanz gegenüber der ersten WSI-Be-
fragung deutlich gesunken und dürfte jetzt
eher den faktischen Organisationsverhält-
nissen im öffentlichen Dienst entsprechen,
der wesentlich stärker als im privatwirt-
schaftlichen Bereich auch von Nicht-DGB-
Gewerkschaften und Standesorganisatio-
nen mit geprägt wird. Die größten der zu-
letzt genannten sind in Tabelle 7 unter
„Sonstige Gewerkschaften und Standes-
organisationen“ explizit aufgeführt, soweit
sie im ausgefüllten Fragebogen transparent
wurden. Man kann allerdings wie bei den
früheren Befragungen davon ausgehen,
dass unter den zurück gekommenen Perso-
nalrats-Fragebögen mit fehlender Angabe
des gewerkschaftlichen Organisationsbe-
reichs überdurchschnittlich viele sein dürf-
ten, die nicht dem DGB-Bereich zuzurech-
nen sind.

Insgesamt ist das hohe Maß von offe-
nen und impliziten Antworten aus dem
nicht in DGB-Gewerkschaften organisier-
ten Bereich auch Zeichen einer nicht selbst-
verständlichen Auskunftsbereitschaft die-
ses Lagers, das wenig Berührungsängste
zum WSI aufzuweisen scheint. Zu betonen

4 Siehe Ahlers/Trautwein-Kalms, 2002.

Tabelle 4: Verteilung der befragten Betriebsräte/Betriebe auf 
gewerkschaftliche Organisationsbereiche

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

IG BAU 129 6,7 107 7,7 77 4,5  
ver.di 755 39,1 473 34,0 678 39,2  
IGM 822 42,6 548 39,4 608 35,1  
Transnet 15 0,7 83 6,0 25 1,4  
NGG 118 6,1 70 5,0 80 4,6  
Sonstige 92 4,8 109 7,8 261 15,1  
Insgesamt 1.931 100,0 1.390 100,0 1.730 1 00,0  

Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)
Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 5: Verteilung der befragten Personalräte/Dienststellen auf 
Beschäftigtengrößenklassen

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

bis 50 Beschäftigte 155 15,1 210 13,8 282 21,1  
51 bis 100 Beschäftigte 170 16,6 274 18,0 232 17,4  
101 bis 200 Beschäftigte 162 15,8 283 18,6 217 1 6,2  
201 bis 500 Beschäftigte 250 24,4 362 23,8 344 25,7  
über 500 Beschäftigte 268 26,1 336 22,0 261 19,5  
Keine Angabe zur Größe 20 2,0 59 3,9 – –
Insgesamt 1.025 100,0 1.524 100,0 1.336 100,0  

Quelle: WSI–Befragung von Betriebs– und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)
Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 6: Verteilung der befragten Personalräte/Dienststellen auf 
Verwaltungs- und Leistungsbereiche

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

Allgemeine Verwaltung 577 56,3 794 52,1 500 37,4  
Polizei 41 4,0 21 1,4 99 7,4  
Sonst. öffentliche Sicherheit1) 38 3,7 41 2,7 97 7,3  
Justiz 79 7,7 111 7,3 118 8,8  
Schule 102 10,0 164 10,8 69 5,2  
Sonst. Bildung, 
Wissenschaft, Kultur 28 2,7 94 6,2 69 5,2  
Soziale Sicherung 56 5,5 77 5,1 77 5,8  
Gesundheitswesen 47 4,6 63 4,1 115 8,6  
Energie-, Wasserwirtschaft 15 1,5 7 0,5 17 1,3  
Verkehr und Nachrichten 29 2,8 29 1,9 28 2,1  
Öffentliche Wirtschafts-
unternehmen 10 1,0 112 7,3 54 4,0  
Sonstige2) 3 0,3 2 0,1 29 2,2  
Keine Angabe zum Bereich – – 9 0,6 58 4,3  
Insgesamt 1.025 100,0 1.524 100,0 1.336 100,0  

1) Einschließlich Bundeswehr
2) Darunter: im Wesentlichen Wohnungswesen
Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)

Hans Böckler
Stiftung
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„Gegenleistung“ und „Preis“ scheinen die
Betriebsräte dabei offenbar bewusst in
Kauf zu nehmen.

Schließlich verzichtet das WSI darauf,
die Befragung in Panelform zu realisieren,
d.h. bei jeder Befragungsrunde möglichst
nur die schon in der vorangegangenen Be-
fragung zur Antwort bereiten identischen
Betriebs- und Personalräte erneut zu be-
fragen. Ein Panel erfordert einen großen
Aufwand und ist trotzdem wegen der soge-
nannten „Panelmortalität“, d.h. der im
Zeitverlauf zunehmenden Antwortverwei-
gerung der „ermüdeten“ Befragten und
ausbleibender Rückläufe abhanden ge-
kommener Befragten, nur über einen mit-
telfristigen Zeitraum realisierbar. Es er-
möglicht aber innerhalb dieses Zeitraums
zuverlässigere Zeitvergleiche zwischen den
einzelnen Befragungszeitpunkten.6

Diese Einschränkungen können jedoch
die generelle Aussagefähigkeit der erteilten
Antworten in der WSI-Befragung nicht we-
sentlich beeinträchtigen.Angesichts der ge-
nannten Fallzahlen und ihrer Verteilung
auf Regionen und Betriebsgrößen können
die Ergebnisse vielmehr wie bisher als re-
präsentativ für Privatwirtschaft und öf-
fentlichen Dienst in Deutschland gelten –
wohlgemerkt in erster Linie für Betriebe
und Dienststellen mit Betriebsrat bzw.

dass sie aufgrund des novellierten Be-
triebsverfassungsgesetzes in § 80, Abs. 2
einen Informationsanspruch an den Ar-
beitgeber über die betriebliche Beschäfti-
gung von Personen besitzen, die nicht in ei-
nem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber
stehen, also im wesentlichen Leiharbeits-
kräfte und Werkvertragnehmer sind.

Aber auch erteilte Antworten sind zum
Teil nur vorsichtig verwendbar. Wiederum
am Beispiel der Rahmendaten zu Beschäf-
tigtenhöhe und -struktur deutet sich
manchmal an, dass vor allem Betriebsräte
nicht – wie vom WSI erbeten – für den an-
geschriebenen Betrieb und dessen Verhält-
nisse antworten, sondern für das überge-
ordnete Unternehmen oder gar für einen
Konzern, insbesondere wenn die Räte in
Personalunion auch in entsprechend über-
geordneten Vertretungsgremien sitzen. Ein
weiteres, noch schwer einzuordnendes re-
striktives Moment bei den Antworten ist
eine beobachtbare Entwicklung zur Zu-
sammenlegung bzw. Zentralisierung von
Vertretungsgremien hauptsächlich bei re-
gional verstreuten Filialbetrieben in Han-
del, Bauwirtschaft, (Kranken)Versiche-
rung, Bank- und Sparkassengewerbe. Wie
im Zuge der WSI-Befragung durch Zusatz-
informationen (z.B. begleitende Telefon-
interviews) bekannt geworden ist, ge-
schieht dies in letzter Zeit häufig auf Vor-
schlag der Arbeitgeberseite. Die Betriebs-
räte lassen sich darauf ein, weil sie als
Gegenleistung meist eine höhere Zahl von
Freistellungen durchsetzen können und
damit die Chance zu einer stärkeren Pro-
fessionalisierung ihrer Arbeit besteht.
Gleichzeitig aber verlieren sie als „Preis“ für
die Zentralisierung die für ihre Arbeit teil-
weise nötige Nähe zum betrieblichen Ge-
schehen, auch wenn bisher scheinbar auf
die personelle Repräsentanz „alter“ Be-
triebsratsmitglieder in den neuen zentrali-
sierteren Betriebsratsgremien geachtet
wird. Die Dilemma-Situation zwischen

ist an dieser Stelle, dass in der zweiten und
in der dritten WSI-Hauptbefragung die
Zugehörigkeit zu einem gewerkschaftli-
chen Organisationsbereich aus der Ant-
wort auf die Frage abgeleitet wurde: Von
welcher Gewerkschaft wird ihre Beleg-
schaft – also nicht etwa der Betriebs- oder
Personalrat – überwiegend organisiert?
Wurde diese Frage zugunsten von Nicht-
DGB-Gewerkschaften oder Standesorgani-
sationen beantwortet, so muss man also
davon ausgehen, dass es sich bei der ent-
sprechenden Dienststelle um eine „Hoch-
burg“ der eben genannten Organisationen
handelt, – und nicht um Beschäftigungsbe-
reiche mit lediglich einigen Gewerkschafts-
Mitgliedern von Nicht-DGB-Institutio-
nen.5

Die Auskunftsbereitschaft der betrieb-
lichen Interessenvertreter lässt sich nicht
nur an der Zahl der Rückläufe bzw. der aus-
gefüllten Fragebögen messen. Auch die Be-
reitschaft, den vollen Namen, die Funktion
im Betriebs- oder Personalrat, die Gre-
mienadresse und schließlich auch die
Kommunikationsverbindungen des Frage-
bogen-Ausfüllers anzugeben, ist recht
hoch. Ein besonders kräftiges Indiz für die
Mitteilungsbereitschaft der Angeschriebe-
nen ist der wie bei den vorangegangenen
Befragungen hohe Prozentsatz derjenigen,
die sich explizit zu einem zusätzlichen In-
terview nach Ausfüllen des Fragebogens
bereit erklärt haben: bei Betriebsräten
58 %, bei Personalräten 50 %.

Diese generelle Auskunftsbereitschaft
wird allerdings relativiert durch eine teils
eingeschränkte Auskunftsfähigkeit und an-
dere restriktive Faktoren bei den zurück ge-
sandten Antworten. So werden mehr oder
weniger häufig nicht alle Fragen im Frage-
bogen beantwortet, wobei fehlende Anga-
ben unterschiedliche Ursachen haben kön-
nen. Insbesondere betriebliche Rahmen-
daten wie z.B. Beschäftigtenzahl und deren
Aufteilung auf typische sowie atypische Be-
schäftigtengruppen werden oft nicht voll-
ständig oder nicht kompatibel angegeben.
Offenbar fehlt hier die ad-hoc abrufbare
Kenntnis oder der schnelle Zugang zu ent-
sprechenden Daten, was teils auf einen un-
terlassenen und vielleicht unbequemen In-
formations-„Umweg“ über die jeweilige
Personalabteilung oder Geschäftsführung
hinweist, teilweise aber auch die nicht un-
geteilte Zuständigkeit der Gremien für be-
legschaftliche Randgruppen widerspiegeln
dürfte. Es könnte bei den Betriebsräten
auch teilweise noch nicht bekannt sein,

5 Insofern sind die Verteilungsdaten für 1999/2000
und 2002 in Tabelle 7 nur sehr bedingt mit denen
für 1997/98 vergleichbar: In der ersten Haupt-
befragung wurden die von den Betriebs- und
Personalräten genannten jeweiligen Wirtschafts-
oder Verwaltungsbereiche ihrer Betriebe und
Dienststellen vom WSI mit den entsprechenden
Organisationsbereichen von DGB-Gewerkschaf-
ten gleichgesetzt – was deren Rolle im öffentlichen
Dienst angesichts der Konkurrenz durch andere
Organisationen überzeichnet.

6 Zum IAB-Betriebspanel, das mit entsprechend
großem Aufwand umgesetzt wird, vgl. ebenfalls
den Beitrag von Ellguth in diesem Heft.

Tabelle 7: Verteilung der befragten Personalräte/Dienststellen auf 
gewerkschaftliche Organisationsbereiche

1997/1998 1999/2000 2002   
Absolut in % Absolut in % Absolut in %

ver.di 857 83,6 899 59,0 762 57,0  
IG BAU1) – – – – 62 4,6  
GdP 41 4,0 24 1,6 96 7,2  
GEW 112 10,9 120 7,9 45 3,4  
Sonstige Gewerkschaften 15 1,5 258 16,9 130 9,7  
– dar.: Steuergewerkschaft – – 55 3,6 37 2,8  
– dar.  Beamtenbund – – 56 3,7 30 2,2  
Keine Angabe zum Bereich – – 223 14,6 241 18,0  
Insgesamt 1.025 100,0 1.524 100,0 1.336 100,0  

1) Forstämter, Gartenämter u.ä.
Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung) 

Hans Böckler
Stiftung
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Personalrat, in gewisser Weise als Orientie-
rungsmarke aber auch für Beschäftigungs-
stätten ohne Interessenvertretung. Wegen
der Repräsentativität werden die ausgewer-
teten Befragungsergebnisse auch mit ver-
schiedenen Gewichtungsfaktoren verse-
hen, um ihre bundesweite Aussagefähigkeit
zu unterstreichen. Die im Folgenden vor-
gestellten Ergebnisse sind gewichtet. Zur

Einschätzung der Gewichtungsfolgen sei
aber an dieser Stelle schon angemerkt, dass
die Ergebnisse ungewichtet und gewichtet
nur wenig bis geringfügig voneinander ab-
weichen. Die Gewichtungsfaktoren ent-
nimmt das WSI traditionell, getrennt nach
Beschäftigtenzahlen für unterschiedliche
Betriebsgrößen und Wirtschaftsbereiche,
den Ergebnissen des IAB-Betriebspanels,

das wie schon erwähnt, die Arbeitgeber-
seite unabhängig von der Existenz eines
Betriebs- oder Personalrats ebenfalls reprä-
sentativ befragt und damit mehrere Refe-
renzgrößen für die WSI-Befragung bereit-
stellen kann.

Die hier und in den weiteren Beiträgen
dieses Hefts ausgewählten Befragungser-
gebnisse stellen für Querschnitts- und
Längsschnittsvergleiche nur eine kleine Pa-
lette von Auswertungsmöglichkeiten bei
der Abgrenzung von Betriebsgrößen sowie
von Wirtschafts- und Verwaltungsberei-
chen wie bei der Kombination von diesen
mit weiteren Merkmalen dar. Entsprechen-
de Auswertungswünsche von externer Sei-
te – wie in diesem Heft von Keller und
Schnell von der Universität Konstanz schon
realisiert – können an das WSI herangetra-
gen werden.7 Der Auswertung sind neben
Zeitrestriktionen lediglich befragungsen-
dogene Grenzen durch die vorgegebenen
Fallzahlen und andere Faktoren gesetzt. Zu
Letzteren gehören teilweise im Verlauf der
WSI-Befragungen (leicht) geänderte Fra-
gestellungen, die den Zeitvergleich beein-
trächtigen können.

2
Ausgewählte
Befragungsergebnisse

2.1 DER BETRIEBLICHE
PROBLEMDRUCK

Die betrieblichen Probleme, mit denen sich
Betriebs- und Personalräte seit Anfang
2000 auseinanderzusetzen haben, sind
nach wie vor zahlreich und vielfältig 
(Tabellen 8 und 9). Zugleich hält der von
diesen erzeugte Druck an, wie die ent-
sprechenden Häufigkeiten der genannten
Problembereiche zeigen. Der Problem-
druck korrespondiert gleichzeitig nicht mit
dem Handlungsspielraum und Problem-
lösungspotenzial der betrieblichen Interes-
senvertretungen, wie die zu den einzelnen
Problemen gleichzeitig von den Befragten
benannten Erfolge auf die Frage dokumen-
tieren:„Wie viel haben Sie dabei bis jetzt er-
reicht?“ (in den Tabellen nicht abgebildet).

7 Die vom WSI genutzten Fragebögen als wichtig-
stes Kriterium für die Auswertungsmöglichkeiten
werden vom WSI auf Anfrage verschickt.

Tabelle 8: Problembereiche der Betriebsratsarbeit in den befragten
Betrieben1) in %

1997/98 1999/00 2002
Altersteilzeit – 50 64 
Personalabbau 63 58 56 
Arbeitsschutz 24 52 51 
Weiterbildung 18 45 48 
Verschlechterung des Betriebsklimas – – 47 
Riester Rente – – 47 
Erhöhung des Leistungsdrucks 57 57 42 
Änderungen der Arbeitsorganisation 43 48 41 
Zunahme von Überstunden 38 51 40 
Kündigungsschutzfragen 34 33 36 
Einführung neuer Techniken 36 40 34 
Einführung neuer Arbeitszeitformen 48 48 33 
Sozialplan/Interessenausgleich 32 35 33 
Verhärtung der Haltung des AG gegenüber BR 29 32 31 
Mobbing – 25 29 
Wünsche der Beschäftigten  nach flexiblen Arbeitszeiten – – 27 
Ausgliederung von Betriebsteilen 28 33 26 
Maßn. zur Verringerung des Krankenstandes 26 30 25 
Zunahme von Samstagsarbeit 23 29 24 
Mangelnder Rückhalt des BR bei den Beschäftigten – – 23 
Niedrige Einstiegslöhne für neu Eingestellte  17 24 21 
Einschränkung betrieblicher Sozialleistungen 22 21 20 
Abbau übertariflicher Leistungen 25 20 20 
Einschränkung der Ausbildung 16 22 20 
Zunahme von Sonn- und Feiertagsarbeit 9 16 16 
Fusion mit anderen Betrieben – 17 16 
Schließung, Verkauf von Betriebsteilen 15 17 16 
Kurzarbeit 17 15 14 
Aussetzen von Tariferhöhungen 15 16 13 
Austritt aus dem Arbeitgeberverband 10 13 12 
Untertarifliche Entlohnung 8 14 11 

1) nach Häufigkeitsangaben der Betriebsräte; Mehrfachnennungen waren möglich. 
Weitere Problembereiche mit Häufigkeiten unter 10% wurden hier nicht aufgenommen.

Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)
Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 9: Problembereiche der Personalratsarbeit in den befragten
Dienststellen1) in %

1997/98 1999/00 2002
Altersteilzeit – 68 62 
Weiterbildung 42 59 55 
Personalabbau 59 56 53 
Änderungen der Arbeitsorganisation 49 49 49 
Arbeitsschutz 30 53 46 
Verschlechterung des Betriebsklimas – – 40 
Einführung neuer Techniken 46 55 38 
Erhöhung des Leistungsdrucks 46 43 36 
Mobbing  – 34 34 
Verwaltungsmodernisierung 43 44 33 
Einführung neuer Arbeitszeitformen 32 40 29 
Wünsche der Beschäftigten nach flexiblen Arbeitszeiten  –  – 26 
Privatisierung 18 18 25 
Zunahme von Überstunden 22 24 20 
Ausgliederung von Dienststellen 23 24 19 
Verhärtung der Haltung der Dienststellenleitung gegenüber dem PR 25 27 19 
Mangelnder Rückhalt des PR bei den Beschäftigten –  – 16 
Riester Rente  –  – 16 
Einschränkung der Ausbildung 11 14 15 
Fusion mit anderen Dienststellen – 2 14 
Kündigungsschutzfragen 18 17 14 
Maßnahmen zur Verringerung des Krankenstands 17 19 12 
Schließung, Verkauf von Dienststellen 10  9 11 

1) nach Häufigkeitsangaben der Personalräte; Mehrfachnennungen waren möglich. 
Weitere Problembereiche mit Häufigkeiten unter 10% wurden hier nicht aufgenommen.

Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)
Hans Böckler
Stiftung
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Zwar hat es im abgefragten Beobachtungs-
zeitraum der dritten WSI-Hauptbefragung
im Vergleich zur zweiten Befragung Ver-
schiebungen in den Positionierungen der
Problembereiche innerhalb der Rangskala
gegeben.Aber diese ändern am Gesamtbild
wie an der Bedeutung einzelner Probleme
insbesondere an der Rangspitze nur wenig,
auch wenn sich die konjunkturellen Hin-
tergründe und andere Rahmenbedingun-
gen in beiden Beobachtungszeiträumen
teilweise unterscheiden. Dies wird hier am
Beispiel der privatwirtschaftlichen Betriebe
in Tabelle 8 kurz erläutert.

So liegt der „Personalabbau“ zwar nur
noch an zweiter Rangstelle, betrifft aber
nach wie vor mehr als die Hälfte aller Be-
triebe – in Westdeutschland sogar 60 % al-
ler Betriebe. Jedoch ist die jetzt an der
Rangspitze liegende Altersteilzeit, die in der
zweiten WSI-Befragung bei den Betriebs-
räten lediglich den fünften Rangplatz ein-
nahm, häufig auch eine spezielle Form von
Personalabbau, der eingeleitet, jedoch noch
nicht vollzogen ist. Außerdem hat bei den
Betriebsräten – parallel zur konjunktu-
rellen Eintrübung – die von ihnen mitge-
teilte Häufigkeit des „Kündigungsschutzes“
leicht zugenommen (36 %), was auch ein
Indikator für (bevorstehenden) Perso-
nalabbau ist.

Andere feststellbare Verminderungen
bei den Problem-Häufigkeiten spiegeln die
nachlassende Konjunktur im Hintergrund
stärker wider. So wird von den Betriebsrä-
ten die „Erhöhung des Leistungsdrucks“ in
der Befragung von 2002 um etliche Pro-
zentpunkte seltener genannt als in der vor-
angegangenen WSI-Befragung; nicht ganz
so stark fällt die Verminderung bei der „Än-
derung der Arbeitsorganisation“ aus. An-
dere Problemfelder werden dagegen häufi-
ger als 1999/2000 genannt, möglicherweise
auch weil sich die Interessenvertretungen
durch relative Entlastungen an anderer
Stelle oder gestiegene Sensibilitäten neuen
bzw. aufgestauten Problemen zuwenden –
wie etwa der „Weiterbildung“ (48 %). Wei-
tere Problembereiche sind in ihrer Bedeu-
tung bzw. ihrer Häufigkeit so gut wie un-
verändert: z.B. die „Verhärtung der Arbeit-
geberhaltung gegenüber dem Betriebsrat“
(31 %) oder der „Austritt aus dem Arbeit-
geberverband“ (12 %). Schließlich werden
erstmals in den Problemfelder-Katalog des
Fragebogens neu aufgenommene Proble-
me beachtlich häufig gemeldet: „Riester-
Rente/betriebliche Altersvorsorge“ (47 %),
„Verschlechterung des Betriebsklimas“

(47 %), „Wünsche der Beschäftigten nach
flexiblen Arbeitszeiten“ (27 %) oder gar
„Mangelnder Rückhalt des Betriebsrats bei
den Beschäftigten“ (23 %).

Bei den Personalräten sind ähnliche
Verschiebungen in der Problem-Rangskala
zu beobachten, auf die hier aus Platzgrün-
den nicht eingegangen werden kann (siehe
aber zu den Personalräten in diesem Heft
den Beitrag von Keller/Schnell).

2.2 ERGEBNISSE ZU BETRIEBLICHEN
HANDLUNGSGRÖßEN

Mit den Problemlagen und ihren Häufig-
keiten ist schon angedeutet worden, dass
der Einfluss der Betriebsparteien Arbeitge-
ber einerseits und Interessenvertretung an-
dererseits auf viele betriebliche Parameter
asymmetrisch verteilt ist. Für die ersteren
Akteure sind Änderungen der Arbeitsorga-
nisation einschließlich Fusion mit anderen
Betrieben oder Auslagerung von eigenen
Betriebsteilen usw. primäre Handlungs-
parameter, die teilweise auch unabhängig
von der Konjunktur bleiben. Das entspre-
chende Aktionspotenzial der Arbeitgeber
ist jedenfalls groß und wird häufig sowie
flexibel genutzt. Dagegen haben für den
zweiten Akteur, den Betriebs- oder Perso-
nalrat, dieselben Parameter den Charakter
von weitgehend vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen, auf die sie häufig nur wenig
und meist defensiv – etwa zur Herstellung
von „Sozialverträglichkeit“ – reagieren
können. Selbst einzelne aktive Mitgestal-
tungsmöglichkeiten müssen sich im We-
sentlichen in betrieblichen (Kosten-)Vor-
gaben der Arbeitgeberseite bewegen – zu-
mindest bisher. Die mit dem neuen Be-
triebsverfassungsgesetz von 2001 ge-
schaffenen Initiativrechte der Betriebsräte
bei betrieblicher Beschäftigungssicherung,
Qualifizierung, Frauenförderung, Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie be-
trieblicher Umweltpolitik gehören dazu –
können aber zur Zeit mangels entspre-
chender Umsetzungs- und Erfahrungs-
zeiträume noch nicht evaluiert werden.

Am deutlichsten lässt sich die genann-
te Asymmetrie nach wie vor an der Be-
schäftigungshöhe und vor allem an der Be-
schäftigtenstruktur in Betrieben und
Dienststellen zeigen, die der Arbeitgeber
sehr flexibel, der Arbeitnehmervertreter
dagegen kaum gestalten kann. Zwar ist die
Beschäftigungshöhe auch für den Arbeit-
geber noch weitgehend von der Konjunk-
tur abhängig, aber seine Möglichkeiten zur

Entkoppelung von Wachstum und Be-
schäftigung haben zugenommen – oder
werden von ihm stärker als früher ausge-
schöpft. Zur Entkoppelung dienen neue
„arbeitssparende“ Techniken, Externalisie-
rungen von Beschäftigung (Auslagerun-
gen, Leiharbeit) sowie Intensivierung von
interner Beschäftigung (Änderung der Ar-
beitsorganisation, Erhöhung des Leis-
tungsdrucks, mehr Überstunden auch an
Samstagen usw.). So lassen sich auch in der
dritten WSI-Hauptbefragung Indizien für
die Entkoppelung von Produktion bzw.
guter Unternehmenslage einerseits sowie
Beschäftigung andererseits finden (siehe
dazu den Beitrag von Ahlers in diesem
Heft).

Jedenfalls haben die Betriebsräte auch
2002 wie 1999/2000 die wirtschaftliche La-
ge ihrer Betriebe deutlich häufiger positiv
als negativ eingeschätzt (mit einem Saldo
von plus 17 %), während nach ihrer Aus-
sage gleichzeitig wesentlich mehr Betriebe
Personal abgebaut (43 %) als aufgebaut
haben (28 %, siehe Tabelle 10). Und selbst
der Personalaufbau ist zu relativieren, weil
immerhin fast die Hälfte der Betriebsräte
(45 %)8 angeben, dass in ihren Betrieben
Neueinstellungen grundsätzlich nur be-
fristet erfolgen – womit zukünftiger und
angesichts der Konjunkturentwicklung
eher kurzfristiger Personalabbau schon
vorprogrammiert sein kann9. Dieses Perso-
nalaufbau-Verhalten ist ebenso Ausdruck
betrieblicher Flexibilitätsspielräume wie
die genutzten Umsetzungsformen des ab-
gefragten Personalabbaus: Es dominiert
dabei in den privatwirtschaftlichen Betrie-
ben mit 74 % der Nennungen die Ausnut-
zung der betrieblichen Fluktuation, also
das Nicht-Wieder-Besetzen freigewordener
Stellen (in Westdeutschland sogar 77 %);
erst dann folgen die Formen „Aufhebungs-
verträge“ (61 %), „Vorruhestandsregelun-
gen“ (57 %) und „Betriebsbedingte Kündi-
gungen“ (43 %, darin Ostdeutschland
51 %).10 Diese Personalabbau-Formen und
ihre Häufigkeiten zeigen, dass die Betriebe

8 Und immerhin ein Viertel (26 %) der Personalräte.
9 Die Frage, ob Neueinstellungen grundsätzlich

zunächst befristet erfolgen, wurde in den früheren
WSI-Befragungen nicht gestellt, so dass auch Zeit-
vergleiche nicht möglich sind.

10 Mehrfachnennungen der Abbau-Formen waren
möglich.
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zur Durchsetzung ihrer Personalpolitik
nicht auf betriebsbedingte Kündigungen
allein oder in erster Linie angewiesen sind.

Die Nutzung der betriebsbedingten
Kündigung aber in fast jedem zweiten Be-
trieb dokumentiert zugleich, dass diese Ab-
bauform entgegen einem gegenwärtig ver-
breiteten öffentlichen Eindruck so schwer
nicht zu realisieren sein kann. Auch so kos-
tenträchtig, wie häufig behauptet, können
betriebsbedingte Kündigungen nicht sein,
wenn aus einer WSI-Sonderbefragung in
Zusammenarbeit mit Infratest hervorgeht,
dass nur in 15 % aller betriebsbedingten
Kündigungen überhaupt eine Abfindung
gezahlt wird (so Bielenski u.a. 2003); in
diesen 15 % sind Zahlungen aufgrund von
Sozialplänen schon enthalten. Nimmt man
alle Beendigungsformen zusammen (ohne
die automatischen wie bei Verrentung und
Ablauf von Befristungen), dann werden
nach der hier zu Grunde liegenden Son-
derbefragung bei rund 2.500 Personen mit
vorangegangenem Arbeitsplatzverlust nur
in 10 % aller Fälle überhaupt Abfindungen
gezahlt. Selbst bei einvernehmlicher Auf-
hebung von Arbeitsverhältnissen, die je-
doch ebenfalls nur 10 % aller Beendigun-
gen ausmachen, kommt lediglich in 34 %
der Fälle eine Abfindung zustande. Ent-
sprechend groß also ist der Handlungs-
spielraum der Arbeitgeberseite beim Per-
sonalabbau.

Die dritte WSI-Hauptbefragung vom
Sommer 2002 bestätigt weiterhin den
schon aus den vorangegangenen Befragun-
gen abgeleiteten Trend, dass sich die Be-
schäftigtenstruktur „atypisiert“: Der Anteil
der regulär und unbefristet Beschäftigten
geht zurück, der von befristeten, entliehe-
nen, geringfügigen und sonstigen untypi-

schen Beschäftigten wie freie Mitarbeiter
steigt weiter an (wie dies z.B. auch aus dem
Mikrozensus bekannt ist).Allerdings ist der
positive Saldo der Bewegungen von Zu-
nahme und Abnahme bei den atypischen
Beschäftigungsgruppen in den befragten
Betrieben kleiner geworden, was im We-
sentlichen auf die schwächere konjunktu-
relle Entwicklung zurückzuführen sein
dürfte, die den personalpolitischen Atten-
tismus auch bei atypischer Beschäftigung
fördert (Tabelle 10).11

Bestätigen diese Zahlen schon einen er-
heblichen Flexibilisierungsspielraum der
Arbeitgeberseite in der Privatwirtschaft, so
wird dieser durch weitere Indikatoren aus
den Befragungsergebnissen unterstrichen.
Die öffentlich vorgetragene Forderung
nach (noch) mehr Flexibilität auf dem Ar-
beitsmarkt12 wird von den dazu erstmals
befragten Betriebsräten mit einer außeror-
dentlich geringen Häufigkeit begrüßt
(5,7 %). Dagegen wird sie von einer ein-
deutigen Mehrheit skeptisch betrachtet,
ohne dass hierzu zwischen West- und Ost-
deutschland spürbare Antwortunterschie-
de auftauchen: 32 % der Betriebsräte be-
zeichnen diese Forderung als „zwiespältig“
und sogar 57 % als „generell problema-
tisch“.13 Zugleich bejaht eine eindeutige
Mehrheit von 61 % der befragten Betriebs-
räte, dass die personalpolitischen Reakti-
onsmöglichkeiten der Arbeitgeberseite
„bereits groß genug sind“; und 47 % geht
die Einschränkung des Kündigungs-
schutzes in Kleinbetrieben „schon zu
weit“.14

Im Vergleich zum Flexibilisierungs-
spielraum der Arbeitgeber ist der entspre-
chende gestaltende oder korrigierende
Spielraum der Betriebsräte (und parallel

der Personalräte) bekanntlich gering. Dar-
an hat das reformierte Betriebsverfas-
sungsgesetz nichts geändert, obwohl kurz
vor dessen Verabschiedung noch der
Arbeitgeberspielraum durch das Teilzeit-
und Befristungsgesetz mit Wirkung zum
1.1.2001 (TzBfG) vergrößert worden war.
Die Gruppe der Betriebsräte ist sich jeden-
falls der Problematik der „atypisierten“ Be-
schäftigungsstruktur und ihrer eigenen re-
lativen Ohnmacht dabei offensichtlich be-
wusst. Denn sie bejaht den ebenfalls in der
WSI-Befragung von 2002 angesprochenen
Vorschlag: „Der Betriebsrat sollte den An-
teil von Befristungen/Leiharbeit im Betrieb
‚deckeln’ können“ mit einer überraschend
hohen Häufigkeit von 77 % (West 78 %,
Ost 72 %).

Bis solche Forderungen erhört werden,
könnten die Betriebsräte mit ihren vorhan-
denen bescheidenen Mitteln mehr zu errei-
chen versuchen. Dazu gehört z.B. das Ins-
trument einer betrieblichen „Vereinbarung
zur Beschäftigungssicherung“, das auch
nach der WSI-Befragung 2002 in 29 % der
privatwirtschaftlichen Betriebe eine ähn-
liche Verbreitung aufwies wie in der voran-
gegangenen Befragung. Weitere 5 % der
Betriebsräte geben an, dass eine solche Ver-
einbarung sich in Planung befindet. Aller-
dings ist aus der zweiten WSI-Haupt-
befragung von 1999/2000 bekannt, dass
solche Vereinbarungen, die meist mehrere
betriebliche Bereiche betreffen und damit
prinzipiell die Ausdehnung formaler be-
triebsrätlicher Handlungsspielräume bie-

11 Die Frage, ob zumindest ein Teil der zunächst auf
atypischer Beschäftigungsbasis eingestellten Per-
sonen im Zeitverlauf in eine typische Beschäfti-
gung übernommen wird, ob also atypische Be-
schäftigung auch eine Brückenfunktion neben
einer Substitutionsfunktion hat, wird von Silke
Bothfeld und Lutz Kaiser aus dem WSI in einem
weiteren Beitrag mit Hilfe der WSI-Befragungs-
ergebnisse untersucht, der voraussichtlich in Heft
6/2003 der WSI-Mitteilungen erscheint.

12 Die entsprechende Frage lautete explizit: „Häufig
wird in der politischen Debatte gefordert, den Ar-
beitsmarkt stärker zu flexibilisieren (z.B. bei be-
fristeter Beschäftigung, Leiharbeit, Kündigungs-
schutz), weil nur so mehr Beschäftigung erzielt
werden könne. Wie schätzen Sie solche Forderun-
gen generell ein?“.

13 Die Verweigerung einer Antwort und auch die
Antwort „Weiß nicht“ halten sich hier mit jeweils
knapp 3 % in sehr engen Grenzen.

14 Bei diesen beiden zuletzt genannten Fragen liegt
die Antwortverweigerung bei 22 % und 29 % –
nicht zuletzt, weil die befragten Betriebsräte nicht
nur aus Kleinbetrieben stammen.

Tabelle 10: Entwicklung der Beschäftigung nach Beschäftigtengruppen1)

bei den befragten Betriebsräten/Betrieben   
Zunahme Konstanz Abnahme Saldo +/– 

Reguläre, unbefristete Beschäftigte       
2000 bis 20022) 19 % 20 % 28 % – 9  
1998 bis 1999 22 % 30 % 37 % – 15   
Befristet Beschäftigte      
2000 bis 20022) 22 % 25 % 9 % + 3  
1998 bis 1999 32 % 23 % 11 % + 21  
Geringfügig Beschäftigte      
2000 bis 20022) 7 % 34 % 6 % + 1  
1998 bis 1999 10 % 32 % 4 % + 6  
Sonstige (auch freie Mitarbeiter)      
2000 bis 20022) 13 % 28 % 8 % + 5  
1998 bis 1999 6 % 25 % 3 % + 3  
Gesamtbeschäftigung      
2000 bis 20022) 28 % 21 % 43 % – 15  
1998 bis 1999 24 % 21 % 43 % – 19  

1) Differenzen der Bewegungsveränderungen zu 100 % = keine Angabe
2) Mitte 2002.
Quelle: WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten (1., 2. und 3 Befragung)

Hans Böckler
Stiftung
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ten, bisher überwiegend defensiv zur Si-
cherung der Beschäftigtenhöhe angelegt
waren (so Seifert 2000, 2002) – und ver-
mutlich kaum zur Gestaltung der Beschäf-
tigtenstruktur, was bisher in diesem Rah-
men nicht erfragt wurde. Jedoch könnte
sich an dieser Struktur-Frage in Zukunft
die Ausgestaltung der Vereinbarungen zur
Beschäftigungssicherung auch ausrichten,
insbesondere wenn die Betriebsräte ihr
durch das novellierte Betriebsverfassungs-
gesetz neu gewonnenes Initiativrecht aus-
schöpfen.15

Ebenso auswirken könnte sich die Aus-
schöpfung der Möglichkeiten im Rahmen
des schon erwähnten Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes hinsichtlich der direkten Ge-
staltung von Teilzeit und damit indirekt
auch der Beschäftigungshöhe. Unter ande-
rem wegen dieses Gesetzes war dem Kata-
log der betrieblichen Problemlagen in der
WSI-Befragung der Aspekt „Wünsche der
Beschäftigten nach flexiblen Arbeitszeiten“
hinzugefügt worden. Wenn dazu, wie
schon erwähnt, 29 % der befragten Be-
triebsräte ein betriebliches „Problem“ an-
melden, dann deutet das in erster Linie auf
unerfüllte oder nur teilweise erfüllte Ver-
kürzungswünsche der Beschäftigten durch
den Arbeitgeber hin. Je mehr der Betriebs-
rat aber solchen Wünschen nach Verkür-
zung, auch nur vorübergehender Art, er-
folgreich Gehör verschaffen kann, umso
größer sind auch wegen des Ersatzbedarfs
mögliche positive Beschäftigungseffekte.
Prinzipiell lassen sich diese Verkürzungs-
wünsche auch mit der neuen Betriebsrats-
Aufgabe zur Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf verbinden.

Beide möglichen Strategien von Be-
triebsräten – auch Beschäftigungsstruktu-
ren sichernde Vereinbarungen und Be-
schäftigtenwünsche erfüllende Arbeitszeit-
verkürzungen – können Objekte zukünfti-
ger WSI-Befragungen werden.

2.3 ERGEBNISSE ZU DEN
„INDUSTRIELLEN BEZIEHUNGEN“

Die WSI-Befragung zielt nicht nur auf die
Abbildung betrieblicher Rahmenbedin-
gungen und Aktionsparameter bzw. „Out-
puts“ der Betriebsparteien. Sie will auch die
Inputs von Arbeitgeber und Interessenver-
tretung, das heißt das gesamte Beziehungs-
geflecht der beiden Seiten, transparent ma-
chen, zu dem betriebsintern auch die Be-
legschaft und betriebsextern die Tarifauto-
nomie gehören. Zu diesem Zweck wurden

die befragten Betriebs- und Personalräte
gebeten, Auskunft zu geben unter anderem
über: Modus und Belegschaftsbeteiligung
bei der Wahl zur Interessenvertretung, Zu-
sammensetzung von Betriebs- und Perso-
nalrat, Kontaktformen und -häufigkeiten
der Räte zu Arbeitgeber und Belegschaft,
Verhandlungen, Informationsaustausch
und Konflikte mit dem Arbeitgeber und
schließlich über das Verhältnis zu gewerk-
schaftlicher Tarifpolitik und gewerkschaft-
licher Betreuungsarbeit im Betrieb. Die
entsprechenden Befragungsergebnisse
können in diesem Beitrag nur in einigen
Aspekten vorgestellt werden. Wesentlich
mehr Informationen dazu liefern in die-
sem Heft die Beiträge von Martin Behrens,
Christina Klenner/Christiane Lindecke,
Reinhard Bispinck/Thorsten Schulten mit
einem Focus auf Betriebsräte sowie Berndt
Keller/Rainer Schnell mit ihrem ausschließ-
lichen Bezug auf Personalräte. Auch sie
mussten sich allerdings auf ausgewählte Er-
gebnisse konzentrieren.

Besonderes Interesse verdienen zu-
nächst die Befragungsergebnisse zu den im
Frühjahr 2002 stattgefundenen Betriebs-
ratswahlen auf Basis des 2001 reformierten
Betriebsverfassungsgesetzes. Die öffent-
lichen Novellierungsdebatten und die
anschließenden gewerkschaftlichen Wahl-
kampagnen haben jedenfalls bei der Wahl-
beteiligung nur teilweise positive Spuren
hinterlassen. So ist zwar in Westdeutsch-
land der Prozentsatz der befragten Be-
triebsräte, die 2002 eine gestiegene Wahl-
beteiligung im Vergleich zu 1998 angeben,
deutlich höher als der der Betriebsräte, die
eine gesunkene Wahlbeteiligung vermel-
den; in Ostdeutschland liegen die Ergeb-
nisse dagegen umgekehrt. Aber der Wahl-
verlauf kann als insgesamt überraschend
positiv eingeschätzt werden. Denn nicht
nur 88 % der Betriebe in der Größenklasse
bis zu 50 Beschäftigte teilen die Anwen-
dung des auf sie gemünzten vereinfachten
und beschleunigten Wahlverfahrens mit.
Auch in der Größenklasse 51 bis 100 Be-
schäftigte haben 49 % der befragten Betrie-
be die im Betriebsverfassungsgesetz für
sie angebotene Option des vereinfachten
Wahlverfahrens genutzt, obwohl in 2002
die Arbeitgeberverbände teilweise heftige
Kritik an dieser Option geübt und entspre-
chende Umsetzungsprobleme vorausgesagt
hatten. Selbst in noch größeren Betrieben
kam, allerdings nur in geringen Prozent-
sätzen, das vereinfachte Wahlverfahren
zum Zug. Dieses Verfahren kam in den

allermeisten Fällen durch eine ebenfalls im
Betriebsverfassungsgesetz angesprochene
betriebliche Vereinbarung der Betriebspar-
teien zustande. Wie die entsprechenden
Betriebsräte mit Vereinbarung in der WSI-
Befragung mitteilen, zeichnen sich ihre
Betriebe – wohlgemerkt Klein- bis Mittel-
betriebe – im Vergleich zu anderen auch
durch einen generell kommunikativen und
konfliktarmen Umgang der Betriebspartei-
en miteinander aus (siehe im Detail den
Beitrag von Behrens).

Inhalt der neuen gesetzlichen Bestim-
mungen zur Betriebsratswahl war auch für
alle Betriebsratsgremien ab drei Mitglie-
dern die Einführung einer Mindestquote
von Sitzen im Betriebsrat für das im Be-
trieb vorhandene Minderheitengeschlecht
in Abhängigkeit von dessen Beschäftigten-
anteil. Da in der Mehrzahl der deutschen
Betriebe Frauen das Minderheitenge-
schlecht sind, sollte diese Vorschrift eine
stärkere Vertretung der bislang unterreprä-
sentierten Frauen im Betriebsrat fördern.
Auch hierzu kann die WSI-Befragung ei-
nen Erfolg bei der Umsetzung vermelden,
weil laut Angaben der befragten Betriebs-
räte in nur 16 % der Betriebe diese Min-
destquote nicht erreicht, in 70 % aber er-
füllt wurde (15 % machten keine Anga-
ben). Der Anteil der nicht erfüllten Quote
ist weiter zu relativieren, weil nach den Be-
triebsratsangaben offenbar in kleinen Be-
trieben, in denen die Erfüllung am selten-
sten gelang, häufig keine ausreichende
Anzahl von Wahlkandidatinnen zur Ver-
fügung stand. Die Einführung der Min-
destquote hat in jedem Fall generell ihr Ziel
erreicht, die Zahl der in den Betriebsrat ge-
wählten Frauen zu steigern – und zwar im
Durchschnitt für die befragten Betriebe fast
bis zum Anteil der dort beschäftigten Frau-
en an der Gesamtbeschäftigung (mehr da-
zu bei Klenner/Lindecke).

Weitere neue Bestimmungen und Ziel-
setzungen des reformierten Betriebsverfas-
sungsgesetzes (betriebliche Qualifizierung,
betriebliche Frauenförderung, Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, betrieblicher
Umweltschutz) konnten in der WSI-Befra-
gung vom Sommer 2002 noch nicht ernst-
haft geprüft werden, weil dazu den damals
gerade neu konstituierten Betriebsratsgre-
mien erst einige Zeit zur Sensibilisierung

15 Siehe zu diesen Möglichkeiten auch die Zusam-
menfassung bei Heidemann u.a. 2002
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und Umsetzung gegeben werden muss.
Dieser Zeitfaktor beeinträchtigt mögli-
cherweise auch noch Befragungsergebnisse
im Zusammenhang mit der Betriebsrats-
wahl von 2002. Dies gilt vermutlich für die
von den Betriebsräten gemeldeten Freistel-
lungen auf Vollzeitbasis, zu denen die zwei-
te WSI-Hauptbefragung noch eine Überer-
füllung des gesetzlichen Betriebsratsan-
spruchs durch die Arbeitgeber vermeldete,
die dritte WSI-Befragung vom Sommer
2002 dagegen eine Unterausschöpfung sig-
nalisiert. Vielleicht ist das entsprechende
Befragungsergebnis aber zusätzlich auch
durch das gemeldete gestiegene Ausmaß an
Teil(zeit)freistellungen verzerrt (siehe Wei-
teres wiederum bei Behrens).

Die berichtete Umsetzung der neuen
Wahlbestimmungen im Betriebsverfas-
sungsgesetz kann nicht nur als Akzeptanz
durch die Betriebsräte gewertet werden
(die dies auf eine entsprechende Frage auch
ausdrücklich bestätigen), sondern auch
durch die Arbeitgeber. Dies ist ein weiteres
Indiz gegen entsprechende Befürchtungen
anlässlich der Novellierungsdebatte und
für die generelle Funktionsfähigkeit der be-
trieblichen Mitbestimmung. Letzteres be-
legen auch weitere WSI-Befragungsergeb-
nisse. Hervorzuheben ist zum Beispiel im
Vergleich zur vorangegangenen Befragung
die deutliche Abnahme des Betriebsrätean-
teils, der über „häufige Behinderungsver-
suche“ seiner gesetzlichen Betriebsrats-
rechte durch den Arbeitgeber berichtet.
Diese Abnahme wird insbesondere von den
Betriebsräten in Ostdeutschland vermeldet
– vielleicht ein Zeichen für die „Normali-
sierung“ der industriellen Beziehungen
auch dort. Diese Entwicklung kann jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der
Prozentsatz der Arbeitgeber mit Behinde-
rungsversuchen der Betriebsräte noch
spürbar bleibt, und zwar insbesondere in
kleineren Betrieben unter 200 Beschäftig-
ten, die nach wie vor keinen Freistellungs-
anspruch haben und Professionalität nur
eingeschränkt entwickeln können.

Neben den Beziehungen der Betriebs-
parteien untereinander sind die zur Tarif-
politik und zu den Gewerkschaften ein wei-
teres interessantes Feld, das aktuell wieder
die öffentliche Debatte am Beispiel der Ta-
rifpolitik bewegt. Zunächst wird auch
durch die WSI-Befragung ein scheinbar
hoher aktueller Verbreitungsgrad der Ta-
rifbindung bestätigt: 88 % der privatwirt-
schaftlichen Betriebe (davon 70 % mit ei-
nem Flächentarifvertrag) und 86 % der öf-

fentlichen Dienststellen (davon 82 % mit
einem Flächentarifvertrag) werden 2002
von Tarifverträgen erfasst; der Deckungs-
grad bei den Beschäftigten ist jeweils noch
höher. Aber: die Deckungsgrade der Tarif-
bindung sind damit im Zeitverlauf von ei-
nem früher noch deutlich höheren auf ein
jetzt EU-weit sehr niedriges Niveau gesun-
ken („äußere Erosion“). Sie wurden zu-
sätzlich „ausgehöhlt“ durch die faktische
Verletzung tariflicher Standards („innere
Erosion“), teils durch „kontrollierte De-
zentralisierung“ in Form von tariflichen
Öffnungsklauseln, teils durch „wilde De-
zentralisierung“ in Form von betrieb-
lichem Tarifbruch (so Bispinck/Schulten).
Das Ausmaß dieser Dezentralisierung geht
aus den Ergebnissen der WSI-Befragung
klar hervor; ihre Verteilung ist offenbar auf
kleinere Betriebe konzentriert.

Damit wird einerseits den verbreiteten
Klagen über die mangelnde Flexibilität der
Tarifpolitik, insbesondere auf Kleinbe-
triebs-Ebene, widersprochen. Andererseits
muss der behauptete Nutzen dieser Flexi-
bilisierung für die Beschäftigten zuneh-
mend bezweifelt werden – jedenfalls aus
Sicht der mit der Dezentralisierung ver-
meintlich „begünstigten“ Betriebs- und
Personalräte. Diese sind inzwischen im
Vergleich zu früheren Befragungen mit De-
zentralisierungswirkungen noch mehr er-
fahren und geben (deshalb?) noch häufiger
an, dass sie die Verbetrieblichung der Tarif-
politik für „generell problematisch“ halten;
im Jahre 2002 haben sich 42 % der befrag-
ten Betriebsräte und 27 % der befragten
Personalräte diesem Diktum angeschlos-
sen. Zusammen mit dem Anteil der Inter-
essenvertretungen, die die Dezentralisie-
rung für „zwiespältig“ halten (Betriebsräte
38 %, Personalräte 41 %), ist also der Groß-
teil der Räte gegenüber dieser Entwicklung
sehr skeptisch. Die Skepsis wird durch die
Antworten auf weitergehende Fragen im
WSI-Fragebogen zu öffentlich diskutierten
Chancen und Risiken der Dezentralisie-
rung bekräftigt (Bispinck/Schulten in die-
sem Heft). Die befragten Interessenvertre-
tungen sehen sogar explizit einen Bedarf
an „Rezentralisierung“: Die Hälfte der Be-
triebsräte und ein Drittel der Personalräte
wünscht sich eine stärkere Nutzung des In-
struments der Allgemeinverbindlicher-
klärung (AVE); und vier Fünftel der Be-
triebsräte sowie drei Viertel der Personal-
räte halten eine Flankierung der Tarifpoli-
tik durch einen gesetzlichen Mindestlohn
für „sinnvoll“.

3
Fazit der
Befragungsergebnisse

Die dritte WSI-Hauptbefragung von Be-
triebs- und Personalräten hat – wie die
vorangegangenen Befragungen – die
Transparenz des Betriebsalltags vergrößert,
sowie hilfreiche Anregungen für die wis-
senschaftliche Wirkungsforschung und die
Politikberatung geliefert.

So war nicht zu erwarten, dass die neu-
en Bestimmungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes zur Betriebsratswahl im
sichtbar gewordenen Ausmaß umgesetzt
und akzeptiert werden. Keine Überra-
schung dagegen ist, dass sich die Betriebs-
räte mit den nur wenig erweiterten „be-
schäftigungspolitischen“ Aktionsmöglich-
keiten durch das Betriebsverfassungsgesetz
im Zusammenhang mit der „Atypisierung“
der Beschäftigtenstruktur unzufrieden zei-
gen. Ob einige eher indirekte Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden können, muss die
Zukunft zeigen. Auch die Umsetzung und
Bewährung anderer neuer Bestimmungen
des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt ab-
zuwarten. Ebenso offen ist zur Zeit, ob die
Politik angesichts der betrieblichen Proble-
me in den Dienststellen bzw. bei den Per-
sonalräten bald auch eine nahe liegende
Reform der Personalvertretungsgesetze in
Gang bringt.

Für die aktuelle politische Debatte um
den betrieblichen Kündigungsschutz kor-
rigieren die WSI-Befragungsergebnisse
weit verbreitete Einschätzungen über den
vermeintlich zu wenig flexiblen betrieb-
lichen Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse zeu-
gen im Gegenteil sowohl beim Aufbau als
auch beim Abbau von Personal von einer
ausreichenden Flexibilität; ein beachtlicher
Teil der Betriebsräte hält den Flexibilitäts-
spielraum der Arbeitgeberseite beim Kün-
digungsschutz in Kleinbetrieben sogar
schon auf Basis der geltenden Gesetze für
überzogen. Vergleichbare Korrekturen
muss sich auch das weit verbreitete Mei-
nungsbild von der inflexiblen Tarifpolitik
gefallen lassen. Sie ist flexibel (geworden),
aber dadurch nicht ohne weiteres zum
Vorteil von Belegschaften und Interessen-
vertretungen geraten. Im Gegenteil sehen
Betriebs- und Personalräte dadurch in
ihren betrieblichen Auseinandersetzungen
den ohnehin starken Arbeitgeber weiter ge-
stärkt bzw. ihre eigene Position durch ge-
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ringeren Rückhalt aus externen Normen
geschwächt.

Alle Befragungsergebnisse belegen
schließlich wieder die generelle Intensität,
Lebendigkeit und Funktionsfähigkeit der
industriellen Beziehungen auf betrieb-
licher Ebene. Schon im Zusammenhang
mit den vorangegangenen WSI-Befragun-
gen ist postuliert worden, dass diese be-
währten Beziehungen auch positiv auf Be-
triebe und Dienststellen ohne Vertretung
im Sinn eines ungewollten Benchmarking
ausstrahlen (Schäfer 2001). Das Postulat
scheint etwas vermessen angesichts von
„nur“ 12 % aller privatwirtschaftlichen Be-
triebe, in denen ein Betriebsrat existiert –
und wirkt selbst dann noch optimistisch,
wenn man auf die von diesen Betrieben
vertretenen immerhin 49 % aller Beschäf-
tigten unter den betriebsratsfähigen Betrie-
ben abstellt.

Aber diese quantitative Reichweite der
betrieblichen Mitbestimmung, die seit lan-
gem aus dem IAB-Panel bzw. aus den ent-
sprechenden Arbeitgeber-Angaben be-
kannt ist, kann auch anders gelesen wer-
den: 12 % bedeuten in absoluten Zahlen
115.000 Betriebsratsgremien und zusätz-
lich noch einmal mehrere zehntausend
Personalratsgremien im Jahr 2002 (siehe
dazu ausführlich den Beitrag von Ellguth in
diesem Heft). Zusammen sind darin meh-
rere hunderttausend Mitglieder im Dienst
der Interessenvertretung tätig. Auch die
ausführliche Diskussion von Fehlerquellen
im IAB-Betriebspanel, der sich Ellguth in
seinem Beitrag unterzieht, ergibt eine Feh-
lermarge bzw. eine entsprechende Band-
breite von 105.000 bis 120.000 existenten
Betriebsratsgremien, die deren quantitati-
ve – und auch qualitative – Bedeutung
kaum schmälern kann.

Wenn selbst Gewerkschaften teilweise
von diesem Ausmaß der betrieblichen Mit-
bestimmungsgremien überrascht sind, weil
sie aufgrund der freiwilligen Meldungen
neu gewählter und zugleich gewerkschaft-
lich organisierter Betriebsräte anlässlich
von turnusmäßigen Betriebsratswahlen zu
niedrigeren Verbreitungszahlen kommen,
dann kann auch diese Überraschung als
positives Indiz für die Bedeutung des be-
trieblichen Mitbestimmungssystems ge-
wertet werden. Schließlich können die seit
1993 in Westdeutschland und seit 1996
auch in Ostdeutschland erhobenen Panel-
befragungen des IAB auch nicht die häufig
beschworene Erosion der quantitativen
Reichweite der betrieblichen Mitbestim-
mung belegen; der Deckungsgrad von Gre-
mien wie der von ihnen vertretenen Be-
schäftigten bleibt nach den Angaben der
befragten Manager im Zeitverlauf so gut
wie konstant.

Dagegen können die IAB-Paneldaten
den erhofften positiven „Sprung“ bei der
Anzahl der Betriebsratsgremien zwischen
den Betriebsratswahlen von 1998 auf 2002
nicht aufzeigen, der mit dem neuen Be-
triebsverfassungsgesetz verbunden worden
war. Den Sprung aufzuspüren wird viel-
leicht nur aus methodischen Gründen ver-
hindert, weil im Jahr 2000 im IAB-Betriebs-
panel wie in anderen Statistiken der Bun-
desanstalt für Arbeit ein Wechsel der
verwendeten Wirtschaftszweigsystematik
vollzogen wurde und damit Vergleiche der
letzten Panelergebnisse mit denen vor 2000
überdurchschnittlich beeinträchtigt wer-
den. Aber möglicherweise gibt es den
Sprung tatsächlich gar nicht, weil die
Panelergebnisse neben einem ständigen
Zuwachs an neuen Betrieben und Betriebs-
räten auch einen stetigen Abgang bzw.„Un-

tergang“ von Betrieben und Vertretungs-
gremien anzeigen; im Verlauf von fünf Jah-
ren verschwinden rund 20 % aller Betriebe
aus dem Wirtschaftsleben. Die Bewegun-
gen gleichen sich bisher bezüglich der Zahl
der Betriebsratsgremien aus, weil beim
Zugang das Gewicht neu gegründeter Be-
triebe, die in der Regel kleiner sind und sel-
tener einen Betriebsrat aufweisen, über-
troffen wird von betrieblichen Ausgrün-
dungen, die in der Regel größer sind und
häufiger einen Betriebsrat haben (so Ell-
guth in seinem Vortrag in der Hans Böckler
Stiftung am 7.3.2003 auf Basis der Paneler-
gebnisse). Aber dieser Ausgleich ist für alle
Zukunft nicht gewiss, weil Ausgründungen
nicht beliebig fortsetzbar sind.

Fatalerweise liegt in den Ausgründun-
gen aus Betrieben und auch aus Dienststel-
len nicht nur eine zukünftige Destabilisie-
rungsmöglichkeit für die Reichweite der
betrieblichen Mitbestimmung. Ausgrün-
dungen sind schon heute zu einem erheb-
lichen Teil für die Erosion der Tarifbindung
verantwortlich, weil für die ausgegründe-
ten Beschäftigten entweder „schlechtere“
Tarifverträge gültig werden oder gar keine
Tarifverträge mehr gelten (so Bispinck/
Schulten auf Basis der WSI-Befragungser-
gebnisse). Diese Form der äußeren Erosion
von Tarifbindung könnte sich aber auch
nachteilig zu Lasten der betrieblichen
Mitbestimmung auswirken, weil damit 
den Betriebs- und Personalräten außer-
betriebliche Rückendeckung durch exter-
ne Normen genommen wird. Dieselbe
Schwächung ihrer betrieblichen Verhand-
lungsposition kann ebenso von den bei
Bispinck/Schulten aufgezeigten internen
Erosionstendenzen durch Öffnungsklau-
seln und ähnliches drohen.
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